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Die vorstehenden technischen Angaben geben wir nach bestem Wissen, 
jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und anwendungs-
bezogenen Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungs-
prüfung an Originalmaterialien. 

Produktinformationen

Application Tape auf Basis einer transparenten PVC-Folie  
mit Silikonpapier als Schutzabdeckung.

Geeignet zum Übertragen von selbstklebenden Schriften,  
Signets und Schablonen, die manuell oder nach dem  
CAD/CAM-Plotterverfahren hergestellt worden sind.

Folgende Eigenschaften sind besonders hervorzuheben:

• Die Silikonpapier-Abdeckung mit rückseitigem Karodruck  
 erleichtert den Zuschnitt und die Montage der Folie.

• Die mit dem Application Tape übernommenen Schriftzüge  
 können auf dem Silikonpapier von POLI-TAPE 170 zwischen- 
 gelagert werden. Dies ist besonders vorteilhaft für fertige  
 Schriftzüge, die gelagert oder verschickt werden sollen.

• Der Acrylat-Haftkleber zeigt eine hohe Soforthaftung,  
 die sich auch nach längerer Lagerzeit nicht wesentlich  
 verändert.

Technische Daten

Trägermaterial: PVC-Folie, transparent
  
Abdeckung:    Silikonpapier (70g/m²),
 blauer Karodruck

Haftkleber:    Acrylat 

Klebkraft [N/cm]:  1,65 +/- 10 %

Dicke [mm]:  0,08 +/- 5 %                                

Standardabmessungen

1.000 mm x 50 m 

Sicherheitsdatenblatt

Im bestimmungsgemäßen Umgang mit diesem Produkt können keinerlei Gefahr-
stoffe entstehen oder freigesetzt werden. Dieses  Produkt ist kein Gefahrstoff im 
Sinne der aktuellen GefStoffV und der EU-Kriterien. Die Pflicht zur Erstellung 
eines Sicherheitsdatenblatts entfällt somit. Das Sicherheitsdatenblatt dient lediglich 
zur Erfüllung der Informationspflicht nach Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) 
und kann gerne auf Anfrage zugesendet werden. Das Produkt ist weder ein Gefahr-
gut im Sinne des Verkehrsrechts (Transportrechts), noch enthält es wassergefähr-
dende Stoffe gemäß Wasserhaushaltsgesetz. Der nach Entfall der Nutzung oder 
Verwendung entstandene Abfall ist in Abstimmung mit den örtlichen / nationalen 
Behörden zu entsorgen.
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